Hansestadt LUBECK =

» Nr. 2024/13776-01-01
offentlich

Liibeck, 18.08.2025
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.000.1 - Stabsstelle Sonderaufgaben

Bearbeitung: Bianca HartfuB (E-Mail: bianca.hartfuss@luebeck.de Telefon: 122 - 4488)

Anderungsvorschlag der Verwaltung zu: BUNDNIS 90 / DIE GRU-
NEN, CDU, FDP: AA zu Kriterienkatalog zur Vergabe von Gewerbe-
grundsticken in der Hansestadt Liibeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

06.10.2025 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung

10.11.2025 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fir ~ Offentlich zur Vorberatung
den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"

25.11.2025 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung

27.11.2025 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1.Der Anderungsbeschluss vom 26.06.2025 gem. VO/2024/13776-01 wird wie folgt ge&n-
dert:

a) Ziff. 1, 2. Spiegelstrich: (,Fur die Hohe des nach Arbeithehmeranteil auf die An-
siedlung entfallenen (anteiligen) Bilanzgewinns werden bis zu 15 Punkte in den
folgenden Abstufungen vergeben: 0 - 2 Mio. € = 5 Punkte/ 2 - 5 Mio. € = 10 Punk-
te/ > 5 Mio. € = 15 Punkte®) wird aufgehoben. In den Vergabevorlagen ist statt-
dessen nachrichtlich darzustellen: Naherungswert Gewerbsteuereaufkommen =
durchschnittliches Jahresergebnis (nicht: Bilanzgewinn) der letzten drei Jahre
multipliziert mit dem Gewerbesteuerhebesatz

b) Ziff. 2 lautet neu: Der zu erreichende Schwellenwert im Grundblatt (GE Gebiet
Semiramis) wird von 113 Punkten auf 105 Punkte reduziert; im Gewerbegebiet
Danischburg von 107 auf 99 Punkte.

c) Beschlusspunkt 3 lautet neu: Grundstlicksvergaben der KWL GmbH und der
Grundstucksgesellschaft Metallhittengeldnde mbH, bei denen weniger als 105
aber mehr als 90 Punkte (Gewerbegebiet Semiramis, Grundblatt) bzw. weniger
als 99 aber mehr als 84 Punkte (GE-Gebiet Danischburg bzw. andere stadtische
Gewerbegrundsticke) erreicht werden, kdnnen mit Zustimmung des Hauptaus-
schusses erfolgen (mit Vorberatung im Wirtschaftsausschuss und Ausschuss flr
den “Kurbetrieb Travemiinde (KBT)”

d) In Ziff. 4 werden die Worte ,in Summe mindestens 20 (von max. 30 mdglichen)
Punkte vergeben® durch die Worte “zwei von drei Voraussetzungen erfullt® er-
setzt.

2. Die Vermarktung und Vergabe von Gewerbegrundsticken, die sich im Eigentum der Han-

sestadt Libeck, der KWL GmbH oder der Grundstiicksgesellschaft Metallhittengelande mbH
befinden, erfolgt auf Grundlage des Kriterienkatalogs zur Vergabe von Gewerbegrundstii-
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cken der Hansestadt Liibeck in der Fassung dieser Vorlage VO/2024/13776-01-01 (Matrix
Bewertungsbogen Grundblatt und GE Danischburg angepasst, Anlage 1, Flachen und Bran-
chen 202509 Anlage 2, Okokriterien 202509 Anlage 3, SDGs 202509, Anlage 4).

3. Der Burgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Beschlisse in den Gesellschafter-
versammlungen der KWL GmbH und der Grundstlicksgesellschaft Metallhiittengelande mbH
zu fassen.

4. Die im Anderungsantrag VO/2024/13776-01 unter den Ziffern 3 und 4 beschlossenen
Gremienvorbehalte sind zu passender Zeit in die Hauptsatzung aufzunehmen. Die Zustan-
digkeitsordnung ist ebenfalls entsprechend anzupassen.

5. Der Blirgermeister wird beauftragt, in 5 Jahren durch entsprechenden Bericht an die politi-
schen Gremien darzustellen, ob die Arbeit mit der Matrix flr die Gewerbeansiedlungen in der
Hansestadt Lubeck als sinnvoll und erfolgreich angesehen werden kann. Hierbei soll unter
anderem betrachtet werden, ob die Bewertung nach der Matrix ein guter Indikator fur die
tatsachlich eingetretene Entwicklung der angesiedelten Unternehmen war, welche Schllisse
daraus gezogen werden und ob es Nachjustierungen bedarf.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen
KWL GmbH, Grundstiicksgesellschaft
Metallhittengeldnde GmbH

Ergebnis

Vorlage wurde in Zusammenarbeit mit der
KWL erstellt, nachdem im AR hierzu be-
richtet wurde

Zustimmung

Zustimmung

1.110 Personal
1.201 Haushalt und Steuerung

1.300 Recht

Keine rechtlichen Bedenken

2.280 Wirtschaft und Liegenschaften

Kenntnisnahme

5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Zustimmung

3.390 UNV

Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:

Kinder sind nicht betroffen

Die Malinahme ist: neu
x | freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)

X | Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begriindung:

Die Beachtung der Ziele flir nachhaltige
Entwicklung bei der Vergabe von Gewerbe-
grundstiicken hat mittelbar Einfluss auf den
Klimaschutz
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Begriindung:
Hintergrund

Die Vergabematrix soll dazu dienen, Entscheidungen, an wen ein Grundstiick vergeben wird,
anhand objektiver Kriterien nachvollziehbar zu machen. Der Kriterienkatalog, der zu diesem
Zweck entwickelt worden ist, bertcksichtigt wirtschaftliche Gesichtspunkte und Nachhaltig-
keitsaspekte. Er soll ein Instrument sein, das die Entscheider:innen dabei unterstitzt, die fir
den Standort Lubeck am besten geeigneten Unternehmensansiedlungen zu ermdglichen.

Entwicklung des Kriterienkatalogs und bisheriges Beschlussverfahren

Der mit der Beschlussvorlage VO/2024/13776 vorgelegte Kriterienkatalog wurde im Juni
2024 mit Vertreter:innen der IHK zu Lubeck und der Kreishandwerkerschaft als fachlich zu-
standige Interessenvertreter:innen wichtiger lokaler Wirtschafts-Stakeholder diskutiert und im
Juli 2024 final dem Aufsichtsrat der KWL vorgestellt, der sich zuvor mehrfach mit dem The-
ma beschaftigt hat. In seiner Sitzung am 05.07.2024 hat der Aufsichtsrat dazu folgenden
Beschluss gefasst: ,Der Aufsichtsrat nimmt den nachfolgenden Sachstandsbericht zur
Kenntnis und befiirwortet das vorliegende Konzept als Grundlage fiir die Vergabe von Ge-
werbegrundstlcken.”

Im Anschluss wurde der Kriterienkatalog am 18.06.2025 in der 16. Sitzung des Wirtschafts-
ausschusses ohne Votum zur Kenntnis genommen.

In der 35. Sitzung des Hauptausschusses wurde ein Anderungsantrag fur die kommende
Blrgerschaftssitzung angekindigt und in der Folge die Beschlussvorlage ebenfalls ohne
Votum an die Blrgerschaft weitergegeben.

In der 16. Sitzung der Blrgerschaft vom 26.06.2025 wurde ein interfraktioneller Antrag zur
Anderung der VO/2024/13776 gemald Beschlussvorschlag VO/2024/13776-01 beschlossen:

1) Die Matrix der Kriterien (Anlage 1) wird wie folgt ge&ndert:

-Unternehmen mit einer méf3igen Bonitét laut Creditreform bekommen dafiir nur noch
5 Punkte (anstatt 10 bisher).

-Flir die H6he des nach Arbeitnehmeranteil auf die Ansiedlung entfallenen (anteili-
gen) Bilanzgewinns werden bis zu 15 Punkte in den folgenden Abstufungen verge-
ben:

-0 - 2 Mio. € = 5 Punkte

-2 - 5 Mio. € = 10 Punkte

> 5 Mio. € = 15 Punkte.

-Flr Neuinvestitionen am Standort zwischen 4 und 10 Mio. € sollen 8 Punkte (anstatt
6 bisher) und fiir Neuinvestitionen von mehr als 10 Mio. € sollen 15 Punkte (anstatt
10 bisher) vergeben werden.

-Flir die MaBnahmen des Abschnittes 3 (aulRer (Mitarbeiter/ha, Anzahl Auszubildende
und Entlohnungsniveau) werden nur jeweils 1 Punkt (anstatt 2 bisher) vergeben.

2) Der zu erreichende Schwellenwert wird von 113 Punkten auf 105 Punkte reduziert.
3) Grundstlicksvergaben, bei denen weniger als 105 aber mehr als 90 Punkte erreicht
werden, kbnnen mit Zustimmung des Hauptausschusses erfolgen (mit Vorberatung

im Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fiir den “Kurbetrieb Travemiinde (KBT)”)

4) Falls eine Grundstiicksvergabe erfolgen sollte, bei der in den Kriterien
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-Flr HL wichtige / relevante / innovative / interessante Branche bzw. Unternehmens-
entwicklung

-Bonus 2: Gemeindliches Einvernehmen

-Bonus 4: Besondere Relevanz

in Summe mindestens 20 (von max. 30 méglichen) Punkte vergeben werden, ist eine
Zustimmung des Hauptausschusses erforderlich (mit Vorberatung im Wirtschaftsaus-
schuss und Ausschuss fiir den “Kurbetrieb Travemiinde (KBT)”).

Umsetzung des Biirgerschaftsbeschlusses

Die mit Ziffer 1, Spiegelstriche eins, drei und vier beschlossenen Anderungen sind in der als
Anlage beigefligten Matrix eingepflegt.

Die weiteren Beschlusspunkte erfordern aus Sicht der Verwaltung Anderungen, da deren
Umsetzung aus den folgenden Grinden objektiv nicht mdglich ist:

-Beschlusspunkt 1, 2. Spiegelstrich (s. 0., anteiliger Bilanzgewinn) ist praktisch nicht umsetz-
bar, da nicht alle Unternehmen einen Bilanzgewinn ausweisen. Hinzu kommt, dass die Posi-
tion ,Bilanzgewinn“ groRen Gestaltungsspielraum (Bilanzpolitik) eréffnet und daher nicht
aussagekraftig ist.

-Die Beschlusspunkte 2 und 3 bediirfen einer Anderung, da die Anderung des Schwellenwer-
tes konsequenterweise auch auf das Gewerbegebiet Danischburg bzw. andere stadtische
Gewerbegrundstiicke angewendet werden sollte.

-Beschlusspunkt 4 (s. 0., Ausschussbefassung) enthalt einen Rechenfehler, sodass der Wille
der Blrgerschaft nicht klar erkennbar ist.

Der Anderungsbeschluss spricht von 20 von maximal 30 méglichen Punkten. Tats&chlich
sind jedoch maximal 45 Punkte erzielbar. Man kdnnte daher davon ausgehen, dass Intention
des Anderungsbeschlusses war, den Gremienvorbehalt zu beschlieen, wenn 2/3 der mogli-
chen Punkte (also 20 von ,verkehrten“ maximal 30 Punkten) erzielt werden. Bei Anwendung
der 2/3 Regelung musste es dann anstelle von ,20 von maximal 30“ Punkten ,,30 von maxi-
mal 45 Punkten heilden.

30 Punkte sind jedoch bei Anwendung der drei genannten Kriterien nicht erzielbar: Das Krite-
rium ,fur HL wichtige....Unternehmensentwicklung® wird mit 10 Punkten bewertet, Bonus 2
mit 10 Punkten und Bonus 4 mit 25 Punkten. Es kénnen also entweder 10+10+25 (=45)
Punkte, oder 10+10+0 (=20) oder 10+0+0 (=10) oder 0+0+25 (=25) Punkte erreicht werden.
Die Verwaltung geht bei ihrem Beschlussvorschlag davon aus, dass es Ansinnen der Politik
war, dass die von ihr beschlossene Regelung angewendet werden soll, wenn zwei der drei
madglichen Voraussetzungen erfiillt sind. Der Beschlussvorschlag ist daher entsprechend neu
gefasst.

-Die Zustandigkeit des Hauptausschusses bezliglich stadtischer Grundstiicke davon abhan-
gig zu machen, welche Punktzahl gemaR den Vergabekriterien erreicht wird, ist rechtlich
nicht zuldssig. Die Gemeindeordnung lasst in § 28 S. 2 lediglich zu, dass die Entscheidung
Uber den Verkauf von Grundstlicken aulRer auf den Blirgermeister bis zu einer weiteren
Wertgrenze auch auf den Hauptausschuss Ubertragen wird. Es kann somit nicht allein an die
Vergabekriterien angeknupft werden. Zudem ist es nach der gesetzlichen Regelung nicht
zuldssig, dass die Entscheidung ausschlielich auf den Hauptausschuss Ubertragen wird. Es
kann lediglich eine weitere Wertgrenze eingefiigt werden.

Der Aufsichtsrat der KWL hat nach entsprechender Befassung in seiner Sitzung am
18.07.2025 festgestellt, dass die Matrix in der gednderten Fassung nicht anwendbar ist und
der Beschluss der Birgerschaft damit objektiv nicht sinnvoll angewendet werden kann.
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Der Geschaftsfiihrer wurde aufgefordert, die Problematik schriftlich zu dokumentieren und
Uber die Verwaltung in die Burgerschaft zu geben, so dass die Blrgerschaft Gelegenheit hat,
ihnren Beschluss zu korrigieren. (Die schriftliche Stellungnahme der Geschaftsfiihrung ist
Grundlage dieser Vorlage, die mit der GeschaftsfUhrung abgestimmt ist. Da die Geschéaftsta-
tigkeit der KWL in der Zwischenzeit nicht ruhen kann, wendet die Gesellschaft vorlaufig die
Matrix in der Fassung der Blirgerschaftsvorlage VO/2024/13776 ,Kriterienkatalog zur Verga-
be von Gewerbegrundstlicken in der Hansestadt Libeck" an).

Der in Ziffern 3 und 4 (in entsprechend berichtigter Fassung) beschlossene Gremienvorbe-
halt sollte zu gegebener Zeit aus Griinden der Klarheit in die Hauptsatzung aufgenommen
werden (s. Beschlusspunkt 4), soweit er Grundstiicke der Gesellschaften KWL GmbH und
Grundsticksgesellschaft Metallhittengeldnde mbH betrifft. Da Verkdufe von Gewerbegrund-
stiicken grundsatzlich Angelegenheit der Gesellschafterversammlung sind, kann der Vorbe-
halt fir die Gesellschaftervertreter:innen (§ 9 Abs. 5 der Hauptsatzung) entsprechend erwei-
tert werden (neuer Satz 2 kursiv):

.Bei Entscheidungen in Gesellschaften, an denen die Hansestadt Liibeck mittelbar oder un-
mittelbar mit mehr als 25 % beteiligt ist, legt die Blrgermeisterin oder der Birgermeister dem
Hauptausschuss vor einer Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung folgende Ange-
legenheiten zur Beschlussfassung bzw. zur Empfehlung an die Blrgerschaft vor:

e BeschlUsse, zu denen der Aufsichtsrat keine vorherige Empfehlung abgegeben hat,
mit Ausnahme der Beschlussfassung tber die Entlastung des Aufsichtsrates;

e BeschlUsse, bei denen die Burgermeisterin oder der Burgermeister von einer Emp-
fehlung des Aufsichtsrats abweichen mdchte;

e Anderungen von Geschaftsfiihreriinnendienstvertrdgen, mit denen die Gesamtvergi-
tung (Grundgehalt plus variable Bestandteile) um mehr als 5 % erhdht werden soll.

Bei Entscheidungen in den Gesellschaften KWL GmbH und Grundstiicksgesellschaft Metall-
huttengeldnde mbH legt die Blirgermeisterin oder der Biirgermeister dem Hauptausschuss
vor einer Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung aulBerdem folgende Angelegen-
heiten zur Beschlussfassung bzw. zur Empfehlung an die Biirgerschaft vor:

e Vergaben von Gewerbegrundstiicken, bei denen gemél3 dem von der Blirgerschaft
beschlossenen Kriterienkatalog fiir die Vergabe von Gewerbegrundstiicken fiir das
Gewerbegebiet Semiramis weniger als 105, aber mehr als 90 Punkte bzw. fiir das
Gewerbegebiet Danischburg oder andere staddtische Gewerbegrundstiicke weniger
als 99 aber mehr als 84 Punkte erreicht werden;

e Vergaben von Gewerbegrundstiicken, bei denen gemél3 dem von der Blirgerschaft
beschlossenen Kriterienkatalog fiir die Vergabe von Gewerbegrundstiicken zwei von
drei Kriterien in den Kategorien ,Flir HL wichtige/ relevante/ innovative/ interessante
Branche bzw. Unternehmensentwicklung’, ,Bonus 2: Gemeindliches Einvernehmen’
und Bonus 4: Besondere Relevanz® erfiillt werden.

Soweit in einer Gesellschaft, an der die Hansestadt Liibeck direkt mehrheitlich beteiligt ist,
kein Aufsichtsrat vorhanden ist, legt die Birgermeisterin oder der Blirgermeister dem Haupt-
ausschuss jeweils einen gesonderten Verfahrensvorschlag fir die Gesellschafterentschei-
dungen vor.”

Durch diese Regelung wird der Blrgerschaftsbeschluss fiur die Grundstiicke der Gesellschaf-
ten umgesetzt. Wie oben ausgefuhrt lIasst es die Gemeindeordnung nicht zu, eine entspre-
chende abschlieRende Hauptausschusszustandigkeit auch fur Grundstiicke der Hansestadt
Libeck zu definieren. Praktisch dirfte dies aber weitestgehend irrelevant sein, da der
Hauptausschuss bzw. die Burgerschaft mit entsprechender Vorberatung im Wirtschaftsaus-
schuss und Ausschuss fir den Kurbetrieb Travemiinde (KBT) und dem Hauptausschuss
ohnehin fir Grundsticksverkaufe ab 175.000 € zustandig ist und Gewerbegrundstlicke un-
ter- halb dieser Wertgrenze regelmafig nicht zum Verkauf stehen. Sollte in Zukunft eine An-
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passung der Wertgrenzen erfolgen, ware zu prifen, ob vor diesem Hintergrund evtl. Anpas-
sungsbedarf entsteht.

Darlber hinaus erfordert die Umsetzung des Biirgerschaftsbeschlusses eine Anderung der
Zustandigkeitsordnung, die die Verwaltung wie folgt vorschlagt:

§ 1 Abs. 1 Ziffer 4 (Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fir den Kurbetrieb Travemiinde
(KBT)) wird ergénzt um Absatz 4.3:

4.3 Vorberatung zu Entscheidung des Hauptausschusses liber Gesellschafterentscheidun-
gen gemél3 § 9 Abs. 5 S. 2 der Hauptsatzung.*

Anlagen:

Matrix Grundblatt und GE Danischburg angepasst, Anlage 1
Flachen und Branchen 202509, Anlage 2

Okokriterien 202509, Anlage 3

SDGs 202509, Anlage 4

Senatorin Pia Steinrlicke

Seite: 6/6



	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

